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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH zum 31. Dezember 2024 ist an das ge prüfte

Unter neh men ge rich tet.

Durch den Aufsichtsrat der

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH,

Stadt Seeland OT Schadeleben

(im Folgenden �Gesellschaft� genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

ge wählt. Dar auf hin be auftragte uns die Geschäftsführung der Gesellschaft, den Jah resab schluss unter

Ein be zie hung der Buch füh rung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum

31. Dezember 2024 frei wil lig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen. 

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haus halts-

grundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapital-

gesell schaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Aufstellung und

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 3  KVG LSA und

§19 Nr. 3 des Ge sell schaftsvertrages. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den für große Kapital-

gesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren

Vor schriften zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS KMU 7 (09.2022) "IDW Prüfungsstandard für weniger kom-

plexe Einheiten: Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung" des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e.V. (IDW), Düs seldorf er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt schafts-

prüferinnen, Wirt schafts prüfer und Wirt schaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024

zugrunde. Die Hö he unse rer Haf tung be stimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingun-

gen. Im Ver hältnis zu Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf tragsbedingungen maß ge bend.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stattung

zur Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen

Ver treter Stel lung.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu tref fend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Die Umsatzerlöse haben sich im Jahr 2024 mit TEUR 150 gegenüber dem Vorjahr (Vj. TEUR 139) erhöht.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Veräußerung einer Liegenschaft, was zu einmaligen Erträgen in Höhe von

TEUR 24 führte. Die geschlossenen Pachtverträge mit Umsatzbeteiligung stehen den geringeren Personal-

kosten und gesunkenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren entgegen.

Das Abenteuerland verbuchte in 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Besucherrückgang. Der

Pachtvertrag wurde mit einer Umsatzbeteiligung von 45 % für die Saison 2023 abgeschlossen. Im Jahr 2024

wurde die Umsatzbeteiligung in Absprache mit der Imbiss-Betreiberin auf 40% abgesenkt. Entsprechend der

Änderung im Pachtvertrag sind die Umsatzerlöse für das Abenteuerland von TEUR 66 im Jahr 2023 auf

TEUR 59 im Jahr 2024 gesunken.

Der Badebetrieb war naturbedingt wieder stark vom Wetter abhängig. Der Strand des Concordiasees

verbuchte in 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang an Besuchern. Die Einnahmen am

Strand sind wie im Vorjahr ebenfalls vertraglich im Pachtvertrag mit Umsatzbeteiligung von 25%

(inkl.Vermietungsgebühren) geregelt. Die Einnahmen am Badestrand sind von TEUR 24 in 2023 auf

TEUR 21 in 2024 gesunken. Die Vermietung der in 2019 angeschafften Tretboote musste aufgrund des

mangelhaften Zustands eingestellt werden. Kanus und SUPs wurden weiterhin vermietet.

Die Ertragslage ist nicht mit einem gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen zu vergleichen, da die

Gesellschafter Zuschüsse an die Gesellschaft leisten, die an den geplanten Aufwendungen orientiert sind.

Die Zuschüsse für das Jahr 2024 sind um TEUR 30 gesunken und belaufen sich auf TEUR 209. Grundlage

für die Zahlungen bildet dabei der für das jeweilige Jahr bestätigte Wirtschaftsplan der Gesellschaft.

Das Anlagevermögen im Jahr 2024 verringerte sich gegenüber dem Jahr 2023 um TEUR 54. Den Zugängen

von TEUR 1 stehen planmäßige Abschreibungen von TEUR 49 gegenüber. Die Beteiligung der HASEG

wurde um TEUR 6 außerplanmäßig wertberichtigt. Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen. 
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Das Eigenkapital verringert sich durch den Jahresfehlbetrag von TEUR 45 auf TEUR 736.

Das langfristige Fremdkapital betrifft ein Darlehen der Volksbank zur Finan zierung von diversen Projekten.

Die Liquiditätssituation der Gesellschaft ist derzeit als gesichert einzuschätzen. Die Gesellschaft kann nur

mit den Zuschüssen der Gesellschafter ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebe richt basiert auf An nahmen,

bei de nen Be urteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstel lung für plau si bel. In die sem

Zu sam men hang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuwei sen:

Die Chancen für eine positive Entwicklung der Gesellschaft haben sich seit der Teilöffnung des Concordia-

sees im Juli 2019 verbessert. Das Interesse der Menschen an naturnahen Erlebnissen ist nach der

Pandemie weiterhin stark gestiegen und bietet mit der Erlebnisregion Seeland ein enormes Potential für die

Gesellschaft und die Stadt Seeland. 

Es ist anzumerken, dass die vormalige Geschäftsführerin Frau Christin Tischendorf-Herm das Unternehmen

verlassen hat. Die Position wurde ausgeschrieben und ab dem 01.05.2025 mit Herrn René Walliser neu

besetzt. 

Hauptziel des Geschäftsjahres 2025 ist die Gestaltung einer auskömmlichen Saison und folglich mit den

gewährten Zuschüssen der Gesellschafter auszukommen. Vor einer Steigerung der Einnahmen sind aber

noch weitere dringende Investitionen und Vertragsanpassungen notwendig. 

Der seit zwei Jahren bestehende Pachtvertrag mit Umsatzbeteiligung am Abenteuerland und Badestrand

wurde für die Saison 2025 aufgehoben. Die Erhebung von Eintrittsgeldern im Abenteuerland und am Strand-

bereich wird mit eigenem Personal geleistet und bewirkt eine sehr positive Entwicklung des Umsatzes der

Gesellschaft. Der Imbiss im Abenteuerland wurde neu ausgeschrieben und besetzt.

Im Abenteuerland wurden notwendige Reparaturmaßnahmen durchgeführt und es besteht auch für die

kommenden Jahre eine erhöhte Reparaturnotwendigkeit, da die gesamte Anlagein die Jahre gekommen ist

und dies neue Attraktionen notwendig macht.

An der Hafenanlage wurden zu Beginn der Saison dringend notwendige Reparaturen durchgeführt und damit

neue Kapazitäten für Bootsliegeplätze geschaffen. In Zukunft haben nun wieder mehr Segler die Chance

einen Wasserliegeplatz zu bekommen. 
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Als Neuheit für die Saison 2025 wurde im Bereich des Hafens eine Segelschule als Verein gegründet. Nun

beleben die jungen Segler den See, und im Rahmen des Wassersportangebots haben Privatpersonen und

Schulklassen die Möglichkeit Wassersport wie segeln zu lernen und die Seelandregion aktiv kennen zu

lernen. 

Bestandsgefährdende Risiken werden auf Grund der Eigenkapitalquote und der vorhandenen liquiden Mittel

für das nächste Jahr nicht gesehen. Des Weiteren muss aufgrund der Vorgabe durch den Haupt-

gesellschafter der Zuschuss für das Jahr 2025 reduziert werden.

Insgesamt lässt die Einschätzung der Risikolage die Feststellung zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr

keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem

Kenntnisstand auch für einen mittelfristigen Zeitraum nicht erkennbar sind.

2.1.2 Beurteilung der Lage und der künftigen Entwicklung

Aufgrund unserer Prüfung der Unterlagen der Gesellschaft erscheint uns die Darstellung durch die

Ge schäftsführung im Jahresabschluss und Lagebericht zutreffend.

Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich

be einträchti gen können, ergeben sich aus unserer Sicht nicht.

Ohne dies einzuschränken, weisen wir jedoch darauf hin, dass angesichts des Gegenstandes der

Gesell schaft kein positives operatives Ergebnis erzielt werden kann und die Gesellschaft auf Zuschüsse

angewie sen ist. 

2.2 Unregelmäßigkeiten

Verstöße gegen sonstige gesetzliche und gesellschaftsvertragliche Regelungen ha ben wir in der Weise

fest gestellt, dass

· die Gesellschafter nach § 42a GmbHG nicht innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf des

Ge schäftsjahres 2023 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und die Ergebnis-

verwen dung be schlossen hat,

· der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2024 nicht innerhalb der nach § 264 HGB Abs. 1 Satz 3 für

gro ße Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen dreimonatigen Frist aufgestellt wurde,

· die Gesellschafter nach § 42a GmbHG nicht innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf des

Ge schäftsjahres 2024 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und die Ergebnis-

verwen dung be schlossen hat.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht

auf die Ein hal tung der ein schlägi gen gesetzlichen Vor schriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten

in ter nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Auf gabe als

Ab schlussprüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben

im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten August bis November 2025 mit Unterbrechungen durchgeführt.

Die Be ar bei tung des Auf trags er folgte überwie gend in un seren Ge schäfts räu men.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrund-

sätzegesetz (HGrG), die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu

§ 68 LHO) sowie den IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschluss prüfung

nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men

unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche

Rege lun gen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä ßi ger

Ab schluss prü fung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten so wie ggf.

er wei tern de Be din gun gen für den Auftrag und die jeweiligen Berichts pflich ten be grenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be ach tung der vom

IDW fest ge stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW

Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten vor ge nom men. Da nach ist die Prü fung so zu pla nen und

durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob der Jahresabschluss (unter Ein-

beziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von we sentli chen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die An ga ben in

Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stichpro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst

die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Glie de rungs grund sätze und der

we sentli chen Ein schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des

Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass unsere Prü fung ei ne hin rei chend

si chere Grund la ge für unsere Prüfungsurteile bil det.
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Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst eine Prü fungsstra te gie.

Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Geschäfts lei tung

über die we sentlichen Unternehmensziele und Ge schäftsri si ken.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Be ur tei lung des

rech nungs le gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer punkten

unse rer Prüfung:

- Analyse der einzelnen Unternehmensprozesse (z.B. Anlagevermögen, Einkauf Dienstleistungen,

      Zahlungsverkehr, Erlösprozess)

- Analyse der Entwicklung der Umsatzerlöse und Aufwendungen aus der Geschäftstätigkeit

- Überprüfung der Angaben im Anhang auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen

An gaben. Unsere Prüfungshandlungen zum Lagebericht waren auf die Vollständigkeit und Plausibili tät der

Angaben gerichtet.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresab schluss

über nommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung

von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den er bracht. Die Geschäfts-

füh rung hat uns die Voll stän dig keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der

von uns ein gehol ten Voll stän dig keitserklärung schriftlich be stätigt.



Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2024 Seite 7

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren ge prüf ten Un ter la gen in

allen wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sät ze ord nungsmäßi ger

Buch führung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspre chen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen

er mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts-

vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer

Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen

Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresab schluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung und Jahresabschlusserstellung wird durch die Steuerkanzlei Karsten Ecke unter

Verwendung von DATEV Kanzlei Rech nungs we sen Pro durch ge führt. Die Ord nungsmäßigkeit der

ange wandten Software ist von der Ernst & Young GmbH, Wirt schafts prüfungs ge sell schaft, geprüft und am

9. Mai 2025 bestätigt.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res-

ab schluss zum 31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungsle gung

gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und aller

größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen Regelungen sowie der Be stimmungen des Gesell schaftsvertrags

beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2024

bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ord nungs mä ßig aus der Buch füh rung und

aus den weite ren ge prüften Unterlagen abgeleitet. Die ein schlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs-

 vor schriften wur den da bei ebenso in allen wesentlichen Be langen be achtet wie der Stetig keits grund satz des

§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Die Bilanzierung erfolgt nach den maßgeblichen Bestimmungen des HGB, entsprechend der er gänzenden

Vorschriften des KVG LSA, für große Kapitalgesellschaften.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech nung sowie

die sonstigen Pflichtangaben.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist im Anhang zu Recht erfolgt.
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4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit unseren bei der

Prü fung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der

La ge der Gesellschaft vermittelt. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend

dargestellt. Der Lagebericht enthält die nach § 289 HGB erforderlichenAngaben und Erläuterungen.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt gemäß § 264 Absatz 2 HGB insgesamt unter Beachtung der

Grund sät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Ver mö gens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten. Die Bewer tungsstetigkeit

wurde gewahrt.

Hinsichtlich der allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die aus führlichen

und zutreffenden Darstellungen im Anhang der Gesellschaft.
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichta ge

31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023.

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

AKTIVA

Sachanlagen 523,3 46,8 571,0 47,4 -47,7 -8,4
Finanzanlagen 4,4 0,4 10,3 0,9 -5,9 -57,3
Anlagevermögen 527,6 47,2 581,4 48,2 -53,6 -9,2
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke 540,8 48,4 548,9 45,5 -8,1 -1,5
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 8,3 0,7 9,2 0,8 -0,9 -9,8
Ford. Gesellschafter u. sonst. Verm.ggst. 2,7 0,2 5,9 0,5 -3,2 -54,2
Flüssige Mittel/Wertpapiere 34,9 3,1 57,1 4,7 -22,2 -38,9
Umlaufvermögen 586,6 52,5 621,1 51,5 -34,4 -5,5
Rechnungsabgrenzungsposten 3,6 0,3 3,0 0,2 0,6 20,0

Summe Aktiva 1.117,8 100,0 1.205,4 100,0 -87,6 -7,3

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

PASSIVA

Eigenkapital 735,6 65,8 780,5 64,8 -44,9 -5,8
Sonderposten für Investitionszuschüsse 264,4 23,7 374,1 25,7 -27,4 -29,3
Rückstellungen 16,7 1,5 21,1 1,8 -4,4 -20,9
Kreditverbindlichkeiten 65,4 5,9 77,5 6,4 -12,1 -15,6
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 9,0 0,8 3,3 0,3 5,7 172,7
Verbundverbindlichkeiten 14,3 1,3 14,3 1,2 0,0 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten 12,4 1,1 16,8 1,4 -4,4 -26,2
Verbindlichkeiten 101,1 9,0 111,9 9,3 -10,8 -9,7
Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -100,0

Summe Passiva 1.117,8 100,0 1.205,4 100,0 -87,6 -7,3
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Das Anlagevermögen verringert sich im Geschäftsjahr um TEuro 54. Dabei stehen Zugängen in Höhe von

TEuro 1 Abschreibungen von TEuro 55 gegenüber. 

Die Beteiligung an der HASEG wurde aufgrund fehlender Erlösperspektive außerplanmäßig um TEuro 6

ab ge wer tet.

Die Vorräte beinhalten die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke der Gesellschaft. Im Berichtsjahr

erfolg te die Veräußerung einer Liegenschaft mit einem Buchwert von TEuro 8.

Der Son der po sten ver rin gert sich im Bericht jahr in Hö he der plan mä ßi gen Abschrei bun gen der zu schuss-

 fi nan zier ten Ver mö gensge gen stände.

Die Tilgung der Kreditverbindlichkeit wurde planmäßig im Geschäftsjahr 2024 fortgesetzt.

4.3.2 Finanzlage

Die Gesellschaft war im Berichtjahr jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Dies ist insbesondere durch ausgereichte Zuschüsse der Gesellschafter gewährleistet. Die Gesellschaft ist

zur Absicherung ihrer Liquidität und Stabilisierung der Ertragslage weiterhin auf die Zuschüsse durch die

Ge sellschafter angewiesen.
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden

Geschäftsjahre 2024 und 2023 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 150,3 100,0 138,8 100,0 11,5 8,3
Gesamtleistung 150,3 100,0 138,8 100,0 11,5 8,3

Sonstige betriebliche Erträge 266,3 177,2 318,0 229,1 -51,7 -16,3
Erträge gesamt 416,6 277,2 456,8 329,1 -40,2 -8,8

Materialaufwand 80,9 53,8 58,3 42,0 22,6 38,8
Personalaufwand 228,0 151,7 286,4 206,3 -58,4 -20,4
Abschreibungen 49,0 32,6 52,6 37,9 -3,6 -6,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen 87,4 58,2 90,0 64,8 -2,6 -2,9
Finanzaufwand 7,0 4,7 2,6 1,9 4,4 169,2
sonstige Steuern 9,1 6,1 9,3 6,7 -0,2 -2,2
Aufwendungen gesamt 461,4 307,0 499,2 359,7 -37,8 -7,6

Jahresergebnis -44,8 -29,8 -42,4 -30,5 -2,4 -5,7

Zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit im Hinblick auf sich weiter jährlich reduzierende Zuschüssen

der Ge sell schaf ter wurde im Geschäftsjahr 2023 der Betrieb des Imbisses und die Erhebung der Eintritts-

gelder auf dem Abenteuerspielplatz an einen Drittbetreiber ausgelagert. 

Die Er lö se der See land GmbH ergeben sich aus einer in den jeweiligen Pacht ver trägen fest ge leg ten

pro zentualen Umsatzbeteiligung an Eintritten und verkauften Waren am Strandabschnitt und am

Abenteuerspielplatz. Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Erlösbeteiligung für die Betreibung des

Abenteuerlandes um 5% auf 40% reduziert. Zudem reduzierten sich die Erlöse durch abnehmende

Besucherzahlen am Strandabschnitt und im Abenteuerland. Diese Entwicklung wurde durch Erlöse aus

einem Grundstücksverkauf im Geschäftsjahr in Höhe von TEuro 24 überkompensiert - insgesamt ergab sich

eine Steigerung der Erlöse um TEuro 12.

Der Rückgang der sonstigen betriebliche Erträge resultiert im Wesentlichen aus planmäßiger Reduzierung

der gewährten Zuschüsse der Gesellschafter von TEuro 239 im Vorjahr auf TEuro 209 im Be richts jahr und

der Reduzierung von Eingliederungszuschüssen in Hö he von TEuro 38.

Die Anzahl an durchschnittlich beschäftigten Mitarbeitern verringerte sich von acht auf sechs und infolge

re du zierte sich der Per so nal auf wand. Der Anstieg des Materialaufwandes resultiert im Wesentlichen aus

im Geschäftsjahr durchgeführte Arbeiten am Nordufer des Sees.

Im Saldo dieser Entwicklungen erzielt die Gesellschaft ein Jahresfehlbetrag von TEuro 44,9.
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5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be achtet.

De ment sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er for derli chen

Sorg falt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten, den Be stim mungen

des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge führt wor den sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in Anlage 7 (Fragenkatalog des IDW zur Prü fung nach

§ 53 HGrG) dar gestellt. Über diese Fest stellun gen hinaus hat unsere Prü fung kei ne Be sonder heiten

er ge ben, die nach un serer Auf fas sung für die Beur tei lung der Ord nungsmä ßig keit der Ge schäfts füh rung von

Be deu tung sind.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem bei ge füg ten Jah res abschluss der See land Gesell schaft

mbH, Stadt Seeland OT Schadeleben, zum 31. Dezember 2024 und dem als An la ge bei ge füg ten

La ge be richt für das Ge schäftsjahr 2024 den folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an die ser

Stel le wie der gegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH � bestehend aus

der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden � geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Seeland

Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember

2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
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ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe

Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

�Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts� unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,

der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht

erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards

für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen

von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird,

da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen

und Maßnahmen abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise

vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif ten und dem

IDW Prüfungsstandard für weniger komplexe Einheiten: Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung

(IDW PS KMU 7 (09.2022)).

Halle (Saale), 18. November 2025 WIBEST Treuhand GmbH

      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

           Steuerberatungsgesellschaft 

           Christian Böhme

          Wirtschaftsprüfer
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 Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

AKTIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 480.252,88 514.391,88

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 43.015,50 56.644,50

523.268,38 571.036,38
 

II. Finanzanlagen
 

1. Beteiligungen 4.364,06 10.333,70
 

Summe Anlagevermögen 527.632,44 581.370,08

 

B. Umlaufvermögen
 

I. Vorräte
 

1. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke 540.762,44 548.904,43
 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.312,61 9.219,04

2. Forderungen gegen Gesellschafter 357,00 357,00

3. sonstige Vermögensgegenstände 2.326,00 5.517,79

10.995,61 15.093,83
 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 34.854,79 57.083,54

 

Summe Umlaufvermögen 586.612,84 621.081,80

 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.566,37 2.996,97
 

1.117.811,65 1.205.448,85

PASSIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Eigenkapital
 

I. Gezeichnetes Kapital 105.000,00 105.000,00
 

II. Kapitalrücklage 641.826,19 641.826,19
 

III. Gewinnvortrag 33.707,28 75.995,29
 

IV. Jahresfehlbetrag 44.931,77 42.288,01
 

Summe Eigenkapital 735.601,70 780.533,47

 

B. andere Sonderposten 264.397,16 291.817,16
 

C. Rückstellungen
 

1. Steuerrückstellungen 995,30 1.313,46

2. sonstige Rückstellungen 15.673,01 19.777,10

16.668,31 21.090,56
 

D. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 65.444,23 77.479,61

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.963,20 3.329,29

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen 14.324,74 14.324,74

4. sonstige Verbindlichkeiten 12.412,31 16.755,02

101.144,48 111.888,66
 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 119,00
 

1.117.811,65 1.205.448,85
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
1. Umsatzerlöse 150.259,14 138.803,97

 

2. sonstige betriebliche Erträge 266.295,88 318.007,37
 

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 80.873,56 57.889,76

b) Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen 0,00 400,00

80.873,56 58.289,76
 

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 184.542,49 232.608,57

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 43.495,44 53.783,65

228.037,93 286.392,22
 

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen 49.016,98 52.586,02

 

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 87.440,52 89.977,28
 

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 5.969,64 1.310,54
- davon außerplanmäßige Abschrei-

bungen auf Finanzanlagen 
Euro 5.969,64 (Euro 1.310,54)

 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.035,07 1.266,36
- davon Zinsaufwendungen aus der

Abzinsung von Rückstellungen 
Euro -152,59 (Euro -118,14)

 

9. Ergebnis nach Steuern 35.818,68- 33.010,84-

 

10. sonstige Steuern 9.113,09 9.277,17
 

11. Jahresfehlbetrag 44.931,77 42.288,01
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Anhang

Allgemeine Angaben

Die Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH mit Sitz in Stadt Seeland/OT Schadeleben ist im

Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 10395 eingetragen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung. 

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt. 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit

abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die Herstellungskosten umfassen die den Anlagegegenständen direkt zuordenbaren Material- und

Fertigungseinzelkosten. 

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in

Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen linear verrechnet. Abschreibungen auf Zugänge werden pro

rata temporis ab Monat der Anschaffung bzw. Herstellung vorgenommen. 

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten

von 250,00 EUR bis 800,00 EUR im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Abnutzbare

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250,00 EUR nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr

voll aufwandswirksam berücksichtigt.

Das Finanzanlagevermögen, Beteiligung an der HASEG GmbH, wurde im Berichtsjahr außerplanmäßig in

Höhe von EUR 5.969,64 wertberichtigt.

Die Vorräte (zum Verkauf bestimmte Grundstücke) sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des

Niederstwertprinzips bewertet worden.

Der Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte zum Nennbetrag.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und beträgt EUR 105.000,00.
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Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet die gewährten Investitionszuschüsse. Die

ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der begünstigten

Investitionsgüter. 

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung notwendig ist, um alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind wie im Vorjahr vollständig innerhalb eines Jahres

fällig. 
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Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten betragen wie folgt:

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit von

31.12.2024

(Vorjahr)

EUR

(EUR)

< 1 Jahr

EUR

(EUR)

> 1 Jahr

EUR

(EUR)

> 5 Jahren

EUR

(EUR)

Verbindlichkeiten Kreditinstitu-

ten

(Vorjahr)

65.444,23

(77.479,61)

12.235,47

(12.035,41)

53.208,76

(65.444,20)

2.198,60

(15.268,26)

Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen

(Vorjahr)

8.963,20

(3.329,29)

8.963,20

(3.329,29)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber

Gesellschafter

(Vorjahr)

14.324,74

(14.324,74)

14.324,74

(14.324,74)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Sonstige

Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

12.412,31

(16.755,02)

9.751,81

(14.094,52)

2.660,50

(2.660,50)

0,00

(0,00)

Summe Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

101.144,48

(111.888,66)

45.275,22

(43.783,96)

55.869,26

(68.104,70)

2.198,60

(15.268,26)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig mit der Eintragung einer erstrangigen

Grundschuld auf eine Grundstücksfläche besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

betreffen vorfinanzierte Projektsteuerungskosten.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten u.a. Umsatzbeteiligungen an den Eintritten des Abenteuerspielplatzes in Höhe

von EUR 76.416,89 und des Badestrandes in Höhe von EUR 28.206,21, Mieten und Pachten

EUR 11.463,21, sonstige Erlöse EUR 11.124,59 sowie einen Grundstückverkauf mit EUR 23.925.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind EUR 27.420,00 (VJ EUR 27.420,00 ) aus der Auflösung des

Sonderpostens sowie Zuschüsse der Gesellschafter EUR 209.000,00 (VJ EUR 238.900,00) enthalten.
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Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:  Christin Tischendorf-Herm, Hoym (bis 27.05.2025)

 Renè Walliser, Quedlinburg (ab 27.05.2025)

Aufsichtsrat:    Herr Jörg Erdmenger              Aufsichtsratsvorsitzender

Frau Julia Rippich                   Aufsichtsratsmitglied

Herr Alfred Malecki                 Aufsichtsratsmitglied 

Herr Robert Käsebier             Aufsichtsratsmitglied

Herr Jens Traunsberger         Aufsichtsratsmitglied 

Herr Mario Lange                   Aufsichtsratsmitglied 

Ab 07.08.2024 Zusammensetzung neuer Aufsichtsrat:

 

Herr Jörg Erdmenger              Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Dirk Michelmann             Aufsichtsratsmitglied

Herr Siegfried Hampe             Aufsichtsratsmitglied 

Herr Robert Käsebier              Aufsichtsratsmitglied

Herr Jens Traunsberger          Aufsichtsratsmitglied 

Frau Dajana Jackisch              Aufsichtsratsmitglied

 

Auf die Angabe von Bezügen wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Personal

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl lag bei sechs Arbeitnehmern (Vorjahr acht Arbeitnehmer), davon

vier Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitkräfte.
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Beteiligungen

Seit dem 14.Juli 2006 ist die Gesellschaft mit 51% (EUR 12.750) an der HASEG Harzer Seeland

Entwicklungsgesellschaft mbH, Schadeleben, beteiligt. Mit Datum vom 31.August 2016 hat die Salzland-

sparkasse, Staßfurt, den GmbH-Geschäftsanteil von 49% (EUR 12.250) an der HASEG Harzer Seeland

Entwicklungsgesellschaft mbH, Schadeleben, an die Gesellschaft abgetreten. Der vereinbarte Kaufpreis von

EUR 8.721,54 für den GmbH-Geschäftsanteil wurde zinslos zeitlich unbefristet gestundet.

Abschlussprüferhonorar

Das für den Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen beträgt

EUR 5.000.

Nachtragsbericht

Mit Wirkung zum 01.01.2025 fand die Verschmelzung der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung

mbH als übernehmender Rechtsträger mit der HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH in

Form eines Up-Stream-Mergers statt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis 2024 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

Unterschrift der Geschäftsleitung

Stadt Seeland/OT Schadeleben, 09.10.2025

Renè Walliser

Geschäftsführer
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Lagebericht

Unternehmensgrundlagen

 

Die Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH � kurz Seeland GmbH � ist ein kommunales

Unternehmen mit zwei Gesellschaftern. Hauptgesellschafter mit 94 % ist die Stadt Seeland; mit 6 % ist die

Stadt Aschersleben an der Gesellschaft beteiligt.

 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Bündelung der kommunalen Aktivitäten von Städten und Gemeinden

zur Gestaltung und weiteren Entwicklung der gesamten Seelandregion mit dem Ziel, einen attraktiven

Standort für Wirtschaft und Tourismus sowie Naherholung fördern und entwickeln zu können. 

 

Gegenstand ist ferner die effektive Verwaltung der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grund-

stücke und Immobilien und die Erbringung von touristischen Dienstleistungen.

 

Wirtschaftsbericht

 

Mit einer Steigerung von 1,4% gegenüber dem Vorjahr 2023 wächst der Ostdeutschland-Tourismus weiter

an, dabei liegen die Outdoor-Erlebnisse weiterhin stark im Trend. Die am häufigsten gerade bei Tages-

ausflüglern unternommenen Aktivitäten sind der Besuch von Cafés, Restaurants, Landschafts- und Natur-

attraktionen. Des Weiteren beliebt ist Wandern und  Radfahren sowie  Baden und Schwimmen. Freizeit- und

Erlebniseinrichtungen steigern Ihre Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr. Folglich nimmt der

Tagestourismus weiterhin eine hohe Bedeutung ein. (Quelle: Jahresbericht Sparkassen-Tourismusbarometer

2024)

 

In der gesamten Harz- und Vorharzregion nimmt der stetig wachsende Wirtschaftsfaktor Tourismus eine

entscheidende Rolle ein und zeigt sich auch im Harzer Seeland mit wachsender Bedeutung.

  

Geschäftsverlauf:

 

Die Saison konnte im Jahr 2024, wie in den Vorjahren am Ostersamstag, auf dem Abenteuerspielplatz

feierlich eröffnet werden. Der Sommer 2024 war in Sachsen-Anhalt warm, sonnig und hatte einen Nieder-

schlag im langjährigen Mittel, der aber ungleichmäßig durch Gewitter verteilt war. Dies sorgte für gemischte

aber insgesamt gute Ausgangsbedingungen für den Besuch der Angebote der Seeland GmbH.

 

Das Abenteuerland verbuchte in 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Besucherrückgang. Der

Pachtvertrag wurde mit einer Umsatzbeteiligung von 45 % für die Saison 2023 abgeschlossen. 

Im Jahr 2024 wurde die Umsatzbeteiligung in Absprache mit der Imbiss-Betreiberin auf 40% abgesenkt.

Entsprechend der Änderung im Pachtvertrag sind die Umsatzerlöse für das Abenteuerland von TEUR 66 im

Jahr 2023 auf TEUR 59 im Jahr 2024 gesunken.
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Der zweite wichtige Geschäftsbereich ist die touristische Nutzung des Concordiasees. Die gültige

Allgemeinverfügung zur Öffnung eines ca. 400m langen Strandabschnittes auf der Nordseite des Concordia-

sees bei Schadeleben sowie der Freigabe der etwa Hälfte der Wasserfläche des Concordiasees (220ha)

ermöglichten es der Seeland GmbH, im kleinen Rahmen Einnahmen durch die Nutzung zu erzielen. Die

beschlossene Allgemeinverfügung beinhaltet neben den neuen Möglichkeiten der Nutzung auch eine

Vielzahl an Pflichten und Bedingungen für die Stadt Seeland, welche von der Seeland GmbH umzusetzen

bzw. einzuhalten sind. 

 

Darunter waren Tätigkeiten die direkt von den Mitarbeitern der Seeland GmbH durchgeführt wurden, aber

auch Arbeiten, die von Fachfirmen durchgeführt werden mussten.

Einige dieser Arbeiten sind z.B.:

· Aufwendige Reparaturen an den Holzspielgeräten auf dem Abenteuerspielplatz

· Großflächige Mäh- und Grünpflegearbeiten

· Herstellung der Verkehrssicherungspflicht und Maßnahmen der Gefahrenabwehr 

· Pflege und Instandhaltung des Strandes und der Liegewiese 

Der Badebetrieb war naturbedingt wieder stark vom Wetter abhängig. Der Strand des Concordiasees

verbuchte in 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang an Besuchern. Die Einnahmen am

Strand sind wie im Vorjahr ebenfalls vertraglich im Pachtvertrag mit Umsatzbeteiligung von 25% (inkl.

Vermietungsgebühren) geregelt.

Die Einnahmen am Badestrand sind von TEUR 24 in 2023 auf TEUR 21 in 2024 gesunken. Die Vermietung

der in 2019 angeschafften Tretboote musste aufgrund des mangelhaften Zustands eingestellt werden. Kanus

und SUPs wurden weiterhin vermietet.

 

Aufgrund des schlechten Zustandes der Fingerstege in der Hafenanlage mussten Wasserliegeplätze

gesperrt und Neuanmeldungen vorerst zurückgehalten werden. Die Einnahmen bei den Wasser- und Land-

liegern sind mit TEUR 11 im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Die Operngala des

Nordharzer Städtebundtheaters fand im August statt.

Zusammenfassend sind in der Saison 2024 im Harzer Seeland keine großen Veränderungen passiert, trotz

alledem werden die vorhandenen Angebote der Seeland GmbH weiterhin gerne angenommen.
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Vermögenslage:

Das Anlagevermögen im Jahr 2024 verringerte sich gegenüber dem Jahr 2023 um TEUR 54. Den Zugängen

von TEUR 1 stehen planmäßige Abschreibungen von TEUR 49 gegenüber. Die Beteiligung der HASEG

wurde um TEUR 6 außerplanmäßig wertberichtigt. Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen. 

Das Eigenkapital verringert sich durch den Jahresfehlbetrag von TEUR 45 auf TEUR 736. 

Das langfristige Fremdkapital betrifft das Darlehen der Volksbank zur Vorfinanzierung diverser Projekte. 

Die Kennzahlen der Vermögensstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

    2024    2023    2022

Anlagenquote   47,2 %  48,2 %  48,9 %

Eigenkapitalquote (ohne SoPo)  65,8 %  64,8 %  64,2%

Fremdkapitalquote   34,2 %  35,2 %  35,8 %.

Finanzlage:

Die Liquiditätssituation der Gesellschaft ist derzeit als gesichert einzuschätzen. Die Gesellschaft kann nur

durch Zuschüsse der Gesellschafter ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen.

Die Kennzahlen der Finanzierungsstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

    2024   2023      2022

Liquidität 2. Grades (ohne Vorräte) 74,0 %    96,4 %                        268,7 %

Anlagendeckung I (mit SoPo)                   189,53 %                    184,5 %                   182,1 %

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse haben sich im Jahr 2024 mit TEUR 150 gegenüber dem Vorjahr (Vj. TEUR 139) erhöht.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Veräußerung einer Liegenschaft, was zu einmaligen Erträgen in Höhe von

TEUR 24 führte. 

Die geschlossenen Pachtverträge mit Umsatzbeteiligung  stehen den geringeren Personalkosten und

gesunkenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren entgegen.

Die Materialaufwendungen stiegen um TEUR 23 auf TEUR 81. In den kommenden Jahren ist weiterhin mit

erhöhten Aufwendungen für Instandhaltung im Bereich der Steganlage und insbesondere auf dem

Abenteuerspielplatz zu rechnen. 
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Der Personalaufwand reduzierte sich um TEUR 58 auf TEUR 228. Hier zeigt sich im zweiten Jahr in Folge

die Senkung des Personalbedarfs durch Auslagerung des Imbissbetriebs und der Erhebung der Eintritts-

gelder.

Die Ertragslage ist nicht mit einem gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen zu vergleichen, da die Ge-

sellschafter Zuschüsse an die Gesellschaft leisten, die an den geplanten Aufwendungen orientiert sind. Die

Zuschüsse für das Jahr 2024 sind um TEUR 30 gesunken und belaufen sich auf TEUR 209. Grundlage für

die Zahlungen bildet dabei der für das jeweilige Jahr bestätigte Wirtschaftsplan der Gesellschaft. 

Prognosen-, Chancen- und Risikobericht

Die Chancen für eine positive Entwicklung der Gesellschaft haben sich seit der Teilöffnung des Concordia

Sees im Juli 2019 verbessert. Das Interesse der Menschen an naturnahen Erlebnissen ist nach der

Pandemie weiterhin stark gestiegen und bietet mit der Erlebnisregion Seeland ein enormes Potential für die

Gesellschaft und der Stadt Seeland. 

 

Es ist anzumerken, dass die Geschäftsführerin Frau Christin Tischendorf-Herm das Unternehmen verlassen

hat. Die Position wurde ausgeschrieben und ab dem 01.05.2025 mit Herrn René Walliser neu besetzt. 

 

Hauptziel des Geschäftsjahres 2025 ist die Gestaltung einer auskömmlichen Saison und folglich mit den

gewährten Zuschüssen der Gesellschafter auszukommen. Vor einer Steigerung der Einnahmen sind aber

noch weitere dringende Investitionen und Vertragsanpassungen notwendig. 

Der seit zwei Jahren bestehende Pachtvertrag mit Umsatzbeteiligung am Abenteuerland und Badestrand

wurde für die Saison 2025 aufgehoben. Die Erhebung von Eintrittsgeldern im Abenteuerland und am Strand-

bereich wird mit eigenem Personal geleistet und bewirkt eine sehr positive Entwicklung des Umsatzes der

Gesellschaft. Der Imbiss im Abenteuerland wurde neu ausgeschrieben und besetzt.

 

An der Hafenanlage wurden zu Beginn der Saison dringend notwendige Reparaturen durchgeführt und damit

neue Kapazitäten für Bootsliegeplätze geschaffen. In Zukunft haben nun wieder mehr Segler die Chance

einen Wasserliegeplatz zu bekommen. 

Als Neuheit für die Saison 2025 wurde im Bereich des Hafens eine Segelschule als Verein gegründet. Nun

beleben die jungen Segler den See, und im Rahmen des Wassersportangebots haben Privatpersonen und

Schulklassen die Möglichkeit Wassersport wie segeln zu lernen und die Seelandregion aktiv kennen zu

lernen. 
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Im Abenteuerland wurden notwendige Reparaturmaßnahmen durchgeführt und es besteht auch für die

kommenden Jahre eine erhöhte Reparaturnotwendigkeit, da die gesamte Anlage mit ca. 25 Jahren in die

Jahre gekommen ist und durchaus neue Attraktionen notwendig macht.

 

Bestandsgefährdende Risiken werden auf Grund der Eigenkapitalquote und der vorhandenen liquiden Mittel

für das nächste Jahr nicht gesehen. Des Weiteren muss aufgrund der Vorgabe durch den Haupt-

gesellschafter der Zuschuss für das Jahr 2025 reduziert werden. 

 

Die primäre Aufgabe des Geschäftsführers ist die Schaffung neuer Einnahmequellen sowie die Steigerung

der Einnahmen an den bestehenden Attraktionen. Notwendige Investitionen zur Steigerung der touristischen

Attraktivität sind mit reduzierten Zuschüssen nicht finanzierbar.

 

Die Absicherung der Liquidität muss von den Gesellschaftern weiterhin durch Zuschüsse gewährleistet

werden bzw. durch das Unternehmen sind zukünftig zusätzliche Erlöse zu erwirtschaften.

 

Insgesamt lässt die Einschätzung der Risikolage die Feststellung zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr

keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem

Kenntnisstand auch für einen mittelfristigen Zeitraum nicht erkennbar sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Seeland, OT Schadeleben, 09.10.2025

Ort, Datum                                       René Walliser
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH � bestehend aus

der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden � geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum

31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe

Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

�Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts� unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,

der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht

erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards

für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen

von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird,

da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen

und Maßnahmen abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise

vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Halle (Saale), 18. November 2025                                                    WIBEST Treuhand GmbH

                                                                                                     Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

       Steuerberatungsgesellschaft 

       Christian Böhme

      Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Verhältnisse

Firma:  Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Sitz:  Seepromenade 1,06449 Seeland OT Schadeleben

Gesellschaftsvertrag:  Aktuelle Fassung vom 01. Juni 2022

Stammkapital:             105.000 TEuro

Registereintrag:  Amtsgericht Stendal, HRB 107395 

Gegenstand des Unternehmens:  Gegenstand des Unternehmens ist die Bündelung der 
      kommunalen Aktivitä ten von Städten und Ge meinden zur 
      Gestaltung und weiteren Entwick lung der gesamten See-
      landregion, mit dem Ziel, einen attraktiven Standort für  
      Wirtschaft und Tourismus sowie zur Naher holung fördern 
      und ent wickeln zu können. Gegenstand des Unternehmens 
      ist ferner die effektive Verwaltung der sich im Eigentum der 
      Gesellschaft befindlichen Grund stücke und Immo bilien.

Geschäftsführung:  Frau Christin Tischendorf-Herm (bis 27.05.2025)
  Herr René Walliser (seit 27.05.2025)

  Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und 
  von des Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Größenmerkmale: 

Berichtsjahr Vorjahr

Umsatzerlöse in � 150.259,14 138.803,97

Bilanzsumme in � 1.117.811,65 1.205.448,85

Ø-Anzahl Arbeitnehmer 6 8

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 HGB Abs. 1.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08. November 2024 wurde der geprüfte und

mit un ein ge schränk tem Be stäti gungs ver merk ver se hene Jah res ab schluss des Vorjahres 31. Dezember 2023

zusammen mit dem Lagebericht ge bil ligt und festgestellt. Das Jahresergebnis wird vollständig auf neue

Rech nung vor getra gen. Der Ge schäfts führung wird für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung er teilt.

Der Jahresabschluss des Vorjahres wurde gemäß § 325 HGB offen gelegt.
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Fragenkatalog zur Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen

Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) nach dem Prüfungsstandard des Institutes der

Wirtschaftsprüfer (IDW PS 720) 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1.  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der

Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäfts-

leitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für

die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des

Unternehmens?

Ein Geschäftsverteilungsplan besteht nicht und war nach unseren Prüfungsfeststellungen auch nicht

erforderlich, da im Geschäftsjahr 2024 nur ein Geschäftsführer zeitgleich tätig war.

Darüberhinausgehende schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die

Geschäftsleitung bestanden nicht.

Nach unseren Prüfungsfeststellungen entsprechen die Regelungen den Bedürfnissen der

Gesellschaft.

  

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-

schriften hierüber erstellt? 

Im Geschäftsjahr 2024 sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung zu vier ordentlichen

Sitzungen zusammengetreten. 

Die Sitzungsprotokolle darüber liegen vor.

Gemäß § 17 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages soll der Aufsichtsrat zu mindestens vier Sitzungen im

Jahr einberufen werden. Diese Regelung des Gesellschaftsvertrages ist im Jahr 2024 eingehalten

worden.



Anlage 7
Fragenkatalog nach § 53 HGrG zum 31.12.2024  Seite 2

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die

einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 in keinem Aufsichtsrat oder

Kontrollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im

Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und

Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Vergütung der Organmitglieder wird nicht individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses

aufgeteilt, da diese Angabe nach § 285 Nr. 9a HGB nur für börsennotierte Aktiengesellschaften

vorgeschrieben ist.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2.   Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?

Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es besteht kein Organisationsplan für die Gesellschaft, aus dem Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten

ersichtlich sind. Dieser ist auf Grund der Größe des Unternehmens auch nicht erforderlich. Arbeits-

bereiche und Zuständigkeiten ergeben sich aus den Arbeitsverträgen und dem Gesellschaftsvertrag.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

  Siehe Antwort unter 2a)
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c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Explizite Regelungen zur Korruptionsprävention bestehen nach unseren Prüfungsfeststellungen nicht.

Die Vermeidung von Korruptionen ist integraler Bestandteil der Tätigkeit der Geschäftsführung. In

Bezug auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitarbeiter sind Vorkehrungen zur

Korruptionsprävention nicht schriftlich dokumentiert. Die Mitarbeiter sind jedoch auskunftsgemäß

dementsprechend belehrt worden.

Durch Funktionstrennungen und die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips hat die Geschäftsführung

grundsätzlich Vorkehrungen zur Korruptionsprävention im betrieblichen Ablauf geregelt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und

-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

 Die Richtlinien ergeben sich grundsätzlich aus dem Gesellschaftsvertrag. Weitere Richtlinien sind

nicht vorhanden.

Gemäß den Regelungen des Gesellschaftervertrages sind die Gesellschafterversammlung und der

Aufsichtsrat in alle wesentlichen Entscheidungsprozesse eingebunden.

Im Rahmen der Prüfungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Regelungen nicht

eingehalten wurden.

Eine schriftlich festgehaltene Kassenordnung besteht nicht. Wir weisen darauf hin, dass mit

zunehmender Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Vorgaben organisatorischer Unternehmensabläufe

aufgrund im Wesentlichen getätigter Bargeschäfte geregelt werden sollten.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

 Die Verträge sind nach unseren Prüfungsfeststellungen ordnungsgemäß dokumentiert.
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3.   Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten

sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des

Unternehmens?

 Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung bis zum 30. September des dem

Planjahr vorangehenden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan. 

Bei Änderung der Verhältnisse erfolgt eine Anpassung des Wirtschaftsplanes.

Das Planungswesen entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

 Im Rahmen von betriebswirtschaftlichen Auswertungen werden Planabweichungen systematisch

untersucht. Eine Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Werte wird monatlich vorgenommen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen

Anforderungen des Unternehmens?

 Das Rechnungswesen wird aufgrund vertraglicher Regelungen von einem externen Steuerberatungs-

büro über DATEV durchgeführt.

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Prüfungsfeststellungen den Anforderungen der

Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und

eine Kreditüberwachung gewährleistet?

 Die Überwachung der Liquidität erfolgt durch täglichen Kontenabgleich. Darüber hinaus werden vom

Geschäftsführer im Vergleich zum monatlichen Liquiditätsplan die monatlichen Ist-Zahlungsströme

erfasst.
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e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

 Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

 

f)  Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das

bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv

eingezogen werden?

 Nach unseren Prüfungsfeststellungen werden Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.

Durch das bestehende Mahnwesen ist der Einzug ausstehender Forderungen nach unseren Prüfungs-

feststellungen zeitnah und effektiv gewährleistet.

g)  Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen

Unternehmensbereiche?

 Ein eigenständiges Controlling besteht nicht und ist aufgrund der Größe des Unternehmens auch nicht

erforderlich. Die Controllingaufgaben nimmt die Geschäftsführung war.

Nach unseren Prüfungsfeststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des

Unternehmens.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochter-

unternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

 Nach unseren Prüfungsfeststellungen erhält die Gesellschaft Auswertungen, durch welche eine

Steuerung und Überwachung gewährleistet sind.
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4.  Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen,

mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung hat grundsätzliche Maßnahmen ergriffen, um bestandsgefährdende Risiken

frühzeitig zu erkennen. Im Rahmen betriebswirtschaftlicher Auswertungen können Risiken erkannt und

ihnen entgegengewirkt werden.

Als wesentliches Risiko wurde dabei das Liquiditätsrisiko identifiziert.

Ein explizites Risikofrühwarnsystem mit der Definition von Art und Umfang von Frühwarnsignalen und

der Definition von Art und Umfang von Gegenmaßnahmen bei Überschreitung von Toleranzgrenzen

solcher Frühwarnsignale besteht nicht.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

 Die Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet, bestandsgefährdende Risiken zu erkennen.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

 Eine schriftliche Dokumentation ist bisher noch nicht erfolgt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen

Geschäftsumfeld sowie dem den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

 Die getroffenen Maßnahmen werden mit den aktuellen Geschäftsprozessen abgestimmt und

gegebenenfalls angepasst.
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5.  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Dieser Fragenkreis ist nicht einschlägig, da im Geschäftsjahr 2024 keine anderen Termingeschäfte,

Optionen und Derivate abgeschlossen wurden.

a) Hat die Geschäftsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von

anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

 - Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen

   eingesetzt werden?

 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem

   Umfang dürfen offene Posten entstehen?

 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien aus-

   schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden

   dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur

Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäftsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung

gestellt, insbesondere in Bezug auf

 - Erfassung der Geschäfte

 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

 - Kontrolle der Geschäfte? 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte

und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäftsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
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f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäftsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die

Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

6.  Interne Revision

Dieser Fragenkreis ist nicht einschlägig, da eine interne Revision als eigenständige Stelle nicht

besteht. Bei der Betriebsgröße ist eine Innenrevision nicht zwingend notwendig.

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende Interne Revision? Besteht diese als

eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahr-

genommen?

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr

von Interessenkonflikten?

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Geschäftsjahr?

Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von

Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal

über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

e) Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision

gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?
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7.  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung,

Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu

zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

  Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass erforderliche

Zustimmungen im Berichtsjahr nicht durch die Geschäftsführung eingeholt wurden.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die

Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

 Nach unseren Prüfungsfeststellungen wurden im Geschäftsjahr 2024 keine Kredite an Mitglieder der

Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gewährt.

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber

nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung

in Teilmaßnahmen)?

 Derartige Anhaltspunkte sind uns im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

d)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans über-

einstimmen?

Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine wesentlichen Anhaltspunkte ergeben, nach denen die

Geschäftstätigkeit nicht im Rahmen von Gesetz, Geschäftsordnung, Gesellschaftsvertrag und den

bindenden Beschlüssen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung lagen. 
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8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle

Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

 Investitionen werden im Rahmen des Wirtschaftsplanes geplant und vor Realisierung auf

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei

Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

 Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für nicht ausreichende Unterlagen zur

Preisermittlung ergeben. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und

Abweichungen untersucht?

 Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Durchführung,

Budgetierung und Veränderung von Investitionen nicht überwacht und Abweichungen nicht untersucht

wurden.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe

und aus welchen Gründen? 

 Die Anschaffungen im Geschäftsjahr 2024 beliefen sich auf TEUR 8. Es ergaben sich keine

Überschreitungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung

der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise auf Abschluss von Leasing- oder vergleich-

baren Verträgen nach dem Ausschöpfen von Kreditlinien ergeben.  
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9.   Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF,

EU-Regelungen) ergeben?

 Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die auf eindeutige

Verstöße gegen Vergaberegelungen hinweisen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch

für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

 Für längerfristige Kreditaufnahmen und Geldanlagen werden Vergleichsangebote eingeholt.

10.  Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a)  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Nach den uns vorgelegten Sitzungsprotokollen der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsra-

tes erstattet die Geschäftsführung regelmäßig Bericht über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

Wir verweisen ansonsten auf die Frage 1c).

b)  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und

in die wichtigsten Unternehmensbereiche?

 Die Berichte vermitteln nach unseren Prüfungsfeststellungen einen zutreffenden Einblick in die

wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c)  Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäfts-

vorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber

berichtet?
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 Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle, erkennbare

Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht

bekannt geworden.

d)  Zu welchen Themen hat die Geschäftsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen

Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

 Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch erfolgte im Berichtsjahr nach unseren Prüfungsfest-

stellungen regelmäßig über die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mithilfe einer

Einnahmen-/Ausgabenübersicht.

e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

 Es liegen keine Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung vor.

f)  Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt

und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

 Es besteht für den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung. Ein Selbstbehalt

wurde nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden angabegemäß vor Abschluss mit dem

Überwachungsorgan abgestimmt.

g)  Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans

gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?  

 Im Rahmen unserer Prüfung wurde uns nicht bekannt, dass Interessenkonflikte der Mitglieder der

Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden.
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11.   Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

 Nach unseren Prüfungsfeststellungen besteht kein in wesentlichem Umfang offenkundig nicht

betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

 Nach unseren Prüfungsfeststellungen sind Bestände nicht auffallend hoch oder niedrig. 

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen

Werten erhebliche höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich

beeinflusst wird?

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch

im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-

gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12.  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie

sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert

werden?

In der Bilanz werden ein Eigenkapitalanteil von 65,8 % und ein Fremdkapitalanteil von 34,2 %

ausgewiesen.

Die Gesellschaft erhielt von den Gesellschaftern Liquiditätszuschüsse.

Zum Abschlussstichtag bestanden nach unseren Prüfungsfeststellungen keine Investitions-

verpflichtungen.
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b)  Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen

wesentlicher Konzerngesellschaften?

 Konzernverhältnisse bestehen nicht.

c)  In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der

öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen

Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

  Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft Finanzmittel der Gesellschafter (Stadt Seeland, Stadt

Aschersleben) in Form von Zuschüssen in Höhe von 209.000 EUR erhalten. Vom Gesellschafter Stadt

Aschersleben 9.000 EUR, von der Stadt Seeland 200.000 EUR. 

Nach unseren Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die mit den

Zuwendungen verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Die Rückzahlung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, Stadt Seeland, über TEUR 33

aus Projektfinanzierungen der Vorjahre war gemäß auf der Aufsichtsratssitzung vom 28. November

2016 gefassten Beschluss für den 30. Juni 2018 vorgesehen. Die Rückzahlung ist im Januar 2019

anteilig mit TEUR 19 erfolgt. Die verbleibende Rückzahlung des Restbetrages sollte im Berichtsjahr

erfolgen, wurde in 2024 jedoch weiterhin gestundet.

13.   Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft verfügt nach unseren Prüfungsfeststellungen über eine angemessene Eigenkapital-

ausstattung. Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung haben wir im Rahmen

unserer Prüfung nicht festgestellt.

b)  Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?
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 Das im Jahr 2024 entstandene Jahresergebnis soll gemäß dem Ergebnisverwendungsvorschlag der

Geschäftsführung vollständig auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dies ist mit der

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

14.  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

 Entfällt, da es sich um ein Einspartenunternehmen handelt. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

 Das Jahresergebnis ist im Geschäftsjahr durch die Veräußerung von Grundstücken. Durch den

Verkauf wurden 23.925,00 EUR an Erlösen und 15.783,01 EUR an Gewinn erzielt.

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen

zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen

Konditionen vorgenommen werden?

 Anhaltspunkte, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern

eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden, haben sich während unserer

Prüfung nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

 Entfällt, da keine Konzessionsabgabe erhoben wird.
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15.  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

und was waren die Ursachen der Verluste? 

Im Geschäftsjahr ergibt sich ein Jahresfehlbetrag auf Vorjahresniveau. Die Gesellschafter sichern

weiterhin durch jährliche Zuschüsse die Liquidität und Aufgabenerfüllung des Unternehmens.

b)  Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen

handelt es sich?

  Das Jahresergebnis ist negativ. Die Gesellschaft ist bestrebt, kostensparend zu wirtschaften und

weitere Ertragspotenziale zu erschließen, um damit das Jahresergebnis in Folgejahren kontinuierlich

zu verbessern. 

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

 Die Ursachen für den Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2024 liegen insbesondere an der Abnahme

des tagestouristischen Aufkommens, das häufig von den Witterungsbedingungen abhängig ist. Die

Abnahme der Besucherzahlen und Aufwendungen aus Kostensteigerungen konnten durch einmalige

zusätzliche Erträge aus Grundstücksveräußerung nicht kompensiert werden.

b)  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens

zu verbessern?

  Neben den Zuschüssen der Gesellschafter soll zukünftig weiterhin die Veräußerung der zum Verkauf

bestimmten Grundstücke zur Verbesserung der Finanz- und Ertragslage beitragen. Geplante

Kooperationen mit privaten Investoren, Vereinen und übergeordneten Institutionen des Landes und

des Bundes  sollen zur Schaffung neuer Einnahmequellen und der Steigerung der touristischen

Attraktivität beitragen.
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